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Stadt Wolgast Beschlussvorlage • HA Wolgast 

 öffentlich 

 

Geschäftszeichen Datum: Drucksache Nr. 

 14.04.2026 01-BV 2026-066 

 

Gremium Termin Beratungsergebnis 

Sozial- und Kulturausschuss     

Hauptausschuss     

 

 

Antrag auf Investitionszuschüsse für Vereine und Verbände der Stadt Wolgast - Ein 
Dorf(platz) zum Leben Pritzier e.V. auf investive Förderung - Anschaffung eines 
Rasentraktors 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hauptausschuss beschließt, dem Antrag des Ein Dorf(platz) zum Leben Pritzier e.V. auf investive 
Förderung zur Anschaffung eines Rasentraktors für die Grünpflege des Pachtgrundstücks, Flurstück 60, im 
Haushaltsjahr 2026 zuzustimmen. 

 

 

 

Ergebnis der Beratung und Abstimmung:   Beschluss Nr.  

Gremium 

Hauptausschuss 

Gesetzliche Mitglieder 

 

Sitzungsdatum 

 

TOP 

 

Beschluss Abstimmung 

 einstimmig 

 mit Stimmenmehrheit 

 abgelehnt 

 vertagt 

 laut Vorlage 

 mit Abweichung  

Ja Nein Enthaltung 

Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen: 
 

 

 

 

 

Unterschrift Siegel Unterschrift 
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Begründung: 

Der Verein hat eine investive Förderung für die Anschaffung eines Rasentraktors beantragt. Nach dem 
vorliegenden Antrag soll das Gerät für die regelmäßige Grünpflege des Pachtgrundstücks, Flurstück 60, 
eingesetzt werden. Ziel ist die Pflege der Fläche als Dorfmittelpunkt und Erholungsfläche sowie die 
Sicherung der Zugänglichkeit des Spielplatzes und der Sitzbereiche. Die Gesamtkosten der Anschaffung 
betragen laut vorliegendem Angebot 2.898,99 €. Der Verein bringt Eigenmittel in Höhe von 700,00 € ein. 
Zusätzlich liegt eine Spende in Höhe von 250,00 € vor. Die beantragte öffentliche Förderung beträgt 
1.948,99 €. 

 

Der Antrag auf investive Förderung für das Haushaltsjahr 2026 wurde nach Aktenlage bereits am 14.03.2025 
und damit fristgerecht eingereicht. Der zunächst eingereichte Antrag wurde jedoch auf einem unzutreffenden 
Formular gestellt und konnte deshalb nicht zur Beschlussfassung gebracht werden. Der formal korrekt 
ausgefüllte Antrag liegt erst mit Datum vom 23.03.2026 vor. Ohne eine Ausnahmeentscheidung würde die 
Förderung nach der Richtlinie damit erst für das Haushaltsjahr 2027 wirksam werden. 

 

Da die ursprüngliche Antragstellung innerhalb der Frist für das Haushaltsjahr 2026 erfolgt ist und die spätere 
Einreichung lediglich der formalen Korrektur des bereits verfolgten Anliegens diente, ist der vorliegende 
Sachverhalt als Ausnahmefall zu bewerten. Um die Pflege der Pachtfläche zeitnah sicherzustellen und den 
Verein nicht allein aus formalen Gründen auf das Haushaltsjahr 2027 zu verweisen, soll die Förderung 
ausnahmsweise bereits für 2026 bewilligt werden. Die Entscheidung über diese Ausnahme trifft der 
Hauptausschuss entsprechend § 8 der Richtlinie. 

 

Die Anschaffungskosten sind in der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja /  Nein Finanzierung 

Insgesamt: 

1.948,99 € 

Jährlich in Folge: 

      

Zuschüsse/ Beiträge: 

      

Eigenanteil: 

      

Veranschlagung im Ergebnishaushalt:  Ertrag  /  Aufwand 

 Finanzhaushalt:  Einzahlung /  Auszahlung 

Betrag im Jahr 2025:       
Produkt. 

42100. 

Konto 
54149 

Betrag im Jahr 2026: 1.948,99 € 

Betrag im Jahr 2027:       

Betrag im Jahr 2028:       42100, 33100,28100      

 

 

Verfasser:  

Sachbearbeiter: Wolf, Kristin (Schul- und Kulturamt), 14.04.2026 
Tel.: 03836 251-240, eMail: kristin.wolf@wolgast.de 

Anlagen: 
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